
Anlage A zur V/1100/2019 
Kurzüberblick 

Das Amt für Immobilienmanagement berichtet in dieser Vorlage über städtische Objekte, die an 
Dritte vergeben und über vergünstigte Mieten indirekt bezuschusst werden. Auf der Basis der 
Stellungnahmen der Fachämter spricht die Verwaltung Empfehlungen aus, ob und inwieweit die 
Mietbezuschussungen im Einzelfall beibehalten werden sollen.  

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

 
Die Vereine in den städtischen Mietobjekten sind in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig 
(u.a. Kultur, Bildung, Kinderbetreuung). Durch die bestehenden Mietbezuschussungen wird 
insofern mit der Vorlage indirekt das Ziel  
„Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität weiterentwi-
ckeln: 
 mit breitem Freizeit- und Sportangebot 
 mit hohem Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesell-

schaft“ 
verfolgt. Ein finanzieller Bedarf ist aus der Vorlage nicht gegeben. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja  Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein   

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein   

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   

 

Ein Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der Vorlage nicht. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

x vollständig frei-
willig 

Bei der Zurverfügungstellung der Objekte an die Vereine handelt es sich um eine freiwillige Leis-
tung (in Einzelfällen werden die Objekte auf der Grundlage von politischen Beschlüssen zur Verfü-
gung gestellt). 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Es besteht keine unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen. 
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